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1. Zielsetzung

Der Bund stützt die Wirtschaft in der Corona-Pandemie umfassend durch die Förder-
systematik der bestehenden Unternehmenshilfen. Zudem hat die Landesregierung 
Sonderprogramme aufgelegt. Es kann dennoch in besonderen Fallkonstellationen 
dazu kommen, dass die bestehenden Hilfsprogramme für Unternehmen bisher nicht 
greifen konnten. Die Härtefallhilfen als Ergänzungsfazilität des Bundes und der Län-
der zu den bisherigen Hilfsprogrammen bieten den Ländern auf Grundlage von Ein-
zelfallprüfungen die Möglichkeit zur Förderung von Unternehmen, die im Ermessen 
der Länder eine solche Unterstützung benötigen.  

Denjenigen, die die Folgen der Pandemie unvorhersehbar und in besonderem Maße 
getroffen haben, ohne dass sie für diese Folgen aus anderen Hilfsprogrammen ent-
sprechende Mittel erhalten haben oder ihnen der vertretbare Einsatz eigener Mittel 
bzw. die Inanspruchnahme von weiteren Finanzierungsalternativen möglich ist, soll 
durch die Härtefallhilfe eine einmalige Milderung der erlittenen Härten im Wege einer 
Billigkeitsleistung nach § 53 Landeshaushaltsordnung NRW gewährt werden können. 
Hierzu stehen bis zu 316,3 Mio. Euro zur Verfügung, die Hälfte wird vom Bund finan-
ziert.  



 

 

 
2. Definitionen 
 
(1) Als Unternehmen gilt jede rechtlich selbstständige Einheit (mit eigener Rechtsfä-
higkeit) unabhängig von ihrer Rechtsform, die wirtschaftlich am Markt tätig ist (inklu-
sive gemeinnützigen Unternehmen bzw. Sozialunternehmen, Organisationen und 
Vereinen).  
 
(2) Als Sozialunternehmen (gemeinnützige Unternehmen) gelten nach §§ 51 ff. der 
Abgabenordnung steuerbegünstigte Unternehmen, Organisationen und Einrichtun-
gen unabhängig von ihrer Rechtsform, sofern sie dauerhaft wirtschaftlich am Markt 
tätig sind. 
 
(3) Als Soloselbstständige gelten Antragstellende, die unabhängig von der wöchentli-
chen Stundenzahl weniger als einen Mitarbeiter beschäftigen. 
 
(4) Als öffentliche Unternehmen gelten auch Unternehmen, die sich im Mehrheitsbe-
sitz (über 50 Prozent der Anteile oder der Stimmrechte) des Landes, einer Kom-
mune, einer Körperschaft öffentlichen Rechts oder eines anderen öffentlichen Unter-
nehmens befinden. Diese Ausführungen gelten unbeschadet des für die Einhaltung 
des Beihilferechts maßgeblichen beihilferechtlichen Unternehmensbegriffs. 
 
(5) Verbundene Unternehmen sind Unternehmen, die zumindest eine der folgenden 
Voraussetzungen erfüllen: 
 

a) Ein Unternehmen ist verpflichtet, einen konsolidierten Jahresabschluss zu er-
stellen; 
 

b) ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Ge-
sellschafter eines anderen Unternehmens; 
 

c) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-,  
Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen 
oder abzuberufen; 

 
d) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen abge-

schlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berech-
tigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben; 

 
e) ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unterneh-

mens ist, übt gemäß einer mit anderen Aktionären oder Gesellschaftern die-
ses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle 
über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaf-
tern aus. 

 
Die genannten Voraussetzungen für den Status des verbundenen Unternehmens 
gelten in gleicher Weise bei der Umkehrung der genannten Beziehungen zwischen 
den betrachteten Unternehmen als erfüllt. Unternehmen, die durch ein oder mehrere 
andere Unternehmen untereinander in einer der oben genannten Beziehungen ste-
hen, gelten ebenfalls als verbunden. 
 



 

 

Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde 
Gruppe natürlicher Personen miteinander in einer der oben genannten Beziehungen 
stehen, gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese Unterneh-
men ganz oder teilweise in demselben Markt oder in benachbarten Märkten tätig 
sind. Bei steuerrechtlichen Betriebsaufspaltungen werden Besitzunternehmen und 
Betriebsgesellschaften als verbundene Unternehmen behandelt. 
 
(6) Prüfender Dritter ist ein/e durch den Antragstellenden beauftragte/r Steuerbera-
ter/in, Wirtschaftsprüfer/in, vereidigte/n Buchprüfer/in oder Steuerbevollmächtigte/n 
oder Rechtsanwalt/-anwältin.  
 
(7) Härtefallkommission im Sinne dieser Richtlinie ist eine im Ministerium für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen ein-
gerichtete Kommission, die sich aus den folgenden stimmberechtigten Mitgliedern 
zusammensetzt:  

- Abteilungsleitung der Abteilung V, Digitalisierung und Wirtschaftsförderung, 
im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen, welche die inhaltliche Verantwortung für das 
Programm trägt, als Vorsitz mit doppeltem Stimmgewicht, 

- Leitung des Referates V A 3, pandemiebedingte Wirtschaftshilfen im Minis-
terium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen, das in der o.g. Abteilung die inhaltliche Verantwor-
tung für das Programm trägt, mit einer Stimme, 

- Jeweils mit einer Stimme 
o ein Vertreter der Abt. IV, Innovation und Märkte, im Ministerium für Wirt-

schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-
Westfalen, 

o ein Vertreter der Abt. VIII, Standortmarketing- und Entwicklung, im Mi-
nisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen,  

o ein Vertreter der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, 
o ein Vertreter des Ministeriums für Finanzen des Landes Nordrhein-

Westfalen,  
o ein Vertreter des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen.  
 
Als beratende Mitglieder ohne Stimmrecht sind zusätzliche Mitglieder der Härtefall-
kommission  

- ein Vertreter der Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen 
und 

- ein Vertreter des Westdeutschen Handwerkskammertages.  
 
Die Mitglieder der Härtefallkommission, zuzüglich eines jeweiligen Vertreters, sind 
vor einer konstituierenden Sitzung durch die Staatskanzlei, die beteiligten Ministerien 
bzw. Institutionen dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen namentlich zu benennen. Soweit eine Er-
satzbestimmung des benannten Mitglieds oder Vertreters erforderlich wird, teilt die 
Staatskanzlei, das jeweilige Ministerium bzw. die Institution dies dem Ministerium für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 
unverzüglich unter Angabe der Namen des ausscheidenden und des ersetzenden 
Mitglieds bzw. Vertreters mit. Vertretungsregelungen innnerhalb des Ministeriums für 



Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 
sind möglich und protokollarisch festzuhalten.  

Zudem kann der Vorsitz der Härtefallkommission weitere beratende Mitglieder, insbe-
sondere aus den Bewilligungsstellen, zu den Sitzungen der Härtefallkommission hin-
zuziehen.  

(8) Eine pandemiebedingte besondere Härte liegt vor, wenn
a) für die Antragsstellenden in den bestehenden Hilfsprogrammen i. S. d. Ziffer 2

Absatz 9 keine Antragsberechtigung besteht oder bestand sowie
b) eine absehbare Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz vorliegt. Dies ist der

Fall, wenn die Voraussetzungen für eine Insolvenzanmeldung, das sind Zah-
lungsunfähigkeit (§ 17 Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S.
2866), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020
(BGBl. I S. 3328)) oder Überschuldung (§ 19 Insolvenzordnung vom 5. Okto-
ber 1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22.
Dezember 2020 (BGBl. I S. 3328)), ohne entsprechende Hilfszahlungen ab-
sehbar nicht abgewendet werden können. Die absehbare Bedrohung der wirt-
schaftlichen Existenz muss sich ursächlich und zweifelsfrei ausschließlich aus
den Auswirkungen der Pandemiebekämpfung ableiten lassen und

c) die Härtefallkommission aufgrund des Antrags gemäß Ziffer 4 das Vorliegen
weiterer tatsächlicher Gründe feststellt, die die Annahme einer pandemiebe-
dingte besondere Härte rechtfertigen.

Eine pandemiebedingte besondere Härte liegt nicht vor, wenn Leistungen aus einem 
bestehenden Hilfsprogramm aufgrund eines schuldhaften Versäumnisses des An-
tragstellenden, zum Beispiel einer Fristversäumnis, nicht gewährt wurden und ge-
währt werden können.  

(9) Als bestehende Hilfsprogramme im Sinne dieser Richtlinie gelten

a) die Überbrückungshilfe IV gemäß Richtlinien des Landes zur fortgesetzten
Gewährung von Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unterneh-
men 2022 („Überbrückungshilfe IV NRW“) in der jeweils geltenden Fassung,

b) die Überbrückungshilfe III bzw. die Überbrückungshilfe III Plus gemäß Richtli-
nien des Landes zur fortgesetzten Gewährung von Überbrückungshilfe für
kleine und mittelständische Unternehmen 2021 („Überbrückungshilfe III NRW“
und „Überbrückungshilfe III Plus NRW“) in der jeweils geltenden Fassung,

c) die Überbrückungshilfe II für die Fördermonate September bis Dezember 2020
gemäß Richtlinie des Landes zur fortgesetzten Gewährung von Überbrü-
ckungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen („Überbrückungshilfe
II NRW“) in der jeweils geltenden Fassung,

d) die Außerordentliche Wirtschaftshilfe NRW (s. g. „Novemberhilfe“ bzw. „De-
zemberhilfe“) für die Fördermonate November und Dezember 2020 gemäß
Richtlinie des Landes zu außerordentlichen Wirtschaftshilfen bei Corona-be-
dingten Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen („Außerordentliche Wirt-
schaftshilfe NRW") in der jeweils geltenden Fassung und

e) die Überbrückungshilfe für die Fördermonate Juni bis August 2020 gemäß
Richtlinie des Landes zur Gewährung von Überbrückungshilfe für kleine und
mittelständische Unternehmen („Überbrückungshilfe NRW“) in der jeweils gel-
tenden Fassung.



 

 

 
Als bestehende Hilfsprogramme gelten auch andere gleichartige pandemiebedingte 
Zuschussprogramme des Bundes, der Länder und der Kommunen, soweit die För-
dergegenstände übereinstimmen und sich die Förderzeiträume überschneiden, ein-
schließlich der Härtefallhilfen der anderen Länder. Die „NRW-Soforthilfe 2020“ ge-
mäß Richtlinien des Landes zur Gewährung von Soforthilfen für gewerbliche Kleinun-
ternehmen, Selbstständige und Angehörige Freier Berufe, die infolge der Sars-CoV-
2-Pandemie in ihrer Existenz gefährdet sind vom 31. Mai 2020 (MBl. NRW. 2020 S. 
360) gilt nicht als bestehendens Hilfsprogramm.  
 
 
3. Gegenstand der Billigkeitsleistung, Subsidiarität, Antragsvoraussetzungen  
 
(1) Nach dieser Richtlinie können Billigkeitsleistungen nach § 53 Landeshaushalts-
ordnung NRW zur Milderung pandemiebedingter besonderer Härten auf Antrag ge-
währt werden, wenn  
 

a) die in den Absätzen 3 und 4 festgelegten Antragsvoraussetzungen vorliegen, 
b) die Härtefallkommission das Vorliegen einer pandemiebedingten besonderen 

Härte i. S. d. Ziffer 2 Absatz 8 feststellt und 
c) der Unternehmensfortbestand mit Gewährung einer Billigkeitsleistung aus der 

Härtefallhilfe NRW nachhaltig gesichert ist. 
 
(2) Die Billigkeitsleistung ist gegenüber bestehenden Hilfsprogrammen gemäß Ziffer 
2 Absatz 9 subsidiär. Eine Billigkeitsleistung nach dieser Richtlinie kann nicht ge-
währt werden, wenn aus den bestehenden Hilfsprogrammen gemäß Ziffer 2 Absatz 9 
Leistungen gewährt wurden oder gewährt werden können. Ausgeschlossen sind dar-
über hinaus Antragstellende, deren pandemiebedingte besondere Härte bereits 
durch den Einsatz vorhandener liquider Eigenmittel oder aus Versicherungen erhalte-
nen Zahlungen abgewendet werden konnte oder kann. 
 
(3) Antragsberechtigt sind von der Corona-Krise betroffene Unternehmen einschließ-
lich Sozialunternehmen gemäß Ziffer 2 Absatz 2 sowie Soloselbständige im Sinne 
von Ziffer 2 Absatz 3 und selbständige Angehörige der Freien Berufe im Haupter-
werb, die zum Zeitpunkt der Antragsstellung und Auszahlung der Härtefallhilfe ihren 
Hauptsitz in der Regel in Nordrhein-Westfalen haben. Über Ausnahmen von dieser 
Regel zum Hauptsitz entscheidet die Härtefallkommission.  
 
Soloselbständige und andere selbständige Angehörige der Freien Berufe sind dann 
im Haupterwerb tätig, wenn sie die Summe ihrer Einkünfte grundsätzlich im Jahr 
2019 zu mindestens 51 % aus ihrer gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit erzie-
len. Die Härtefallkommission kann Ausnahmen von dem Zeitraum zur Berechnung 
des Haupterwerbs zulassen.  
 
Abweichend davon sind folgende Unternehmen explizit nicht antragsberechtigt (Aus-
schlusskriterien):  

 Unternehmen, die sich in einem laufenden Insolvenzverfahren befinden, 
 Unternehmen, die nicht bei einem deutschen Finanzamt geführt werden,  
 Unternehmen ohne inländische Betriebsstätte oder Sitz sowie  
 öffentliche Unternehmen.  

 



 

 

(4) Eine Antragsberechtigung setzt zudem voraus, dass die Antragsstellenden nicht 
bereits am 31. Dezember 2019 in Schwierigkeiten gemäß Art. 2 Abs.18 der Allgemei-
nen Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014) waren oder 
zwar am 31. Dezember 2019 gemäß dieser Definition in Schwierigkeiten waren, in 
der Folge jedoch zumindest vorübergehend keine Unternehmen in Schwierigkeiten 
waren oder derzeit keine Unternehmen in Schwierigkeiten mehr sind. 

Abweichend davon können Beihilfen für kleine und Kleinstunternehmen (im Sinne 
des Anhangs I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung) gewährt werden, 
die sich am 31. Dezember 2019 bereits in Schwierigkeiten befanden, sofern diese 
Unternehmen nicht Gegenstand eines Insolvenzverfahrens nach nationalem Recht 
sind und sie weder Rettungsbeihilfen noch Umstrukturierungsbeihilfen erhalten ha-
ben. Falls diese Unternehmen eine Rettungsbeihilfe erhalten haben, dürfen sie den-
noch Beihilfen im Rahmen der Härtefallhilfe NRW erhalten, wenn zum Zeitpunkt der 
Gewährung dieser Beihilfen der Kredit bereits zurückgezahlt wurde oder die Garantie 
bereits erloschen ist. Falls diese Unternehmen eine Umstrukturierungsbeihilfe erhal-
ten haben, dürfen sie dennoch Beihilfen im Rahmen der Härtefallhilfe NRW erhalten, 
wenn sie zum Zeitpunkt der Gewährung dieser Beihilfen keinem Umstrukturierungs-
plan mehr unterliegen. 

 
(5) Die Härtefallhilfe NRW erfolgt in Form einer Billigkeitsleistung als freiwillige Zah-
lung nach Maßgabe 
 

a) von § 53 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch das Gesetz 
vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1030) geändert worden ist, sowie des 
Runderlasses des Ministeriums der Finanzen vom 1. Januar 2021 - Anwen-
dungshinweise insbesondere zu den Verwaltungsvorschriften zu den §§ 23, 
44 und 53 Landeshaushaltsordnung im Zusammenhang mit der Bewältigung 
der Corona-Krise und weitere Hinweise - Corona-Erlass II -, 
 
b) der beihilferechtlichen Grundlagen im Sinne der Ziffer 9 dieser Richtlinie, 
 
c) der einschlägigen Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem 
Land Nordrhein-Westfalen über die „Härtefallfazilität des Bundes und der Län-
der für die Gewährung von Härtefallhilfen“ einschließlich der dazu erlassenen 
Vollzugshinweise vom 18. April 2021 und 
 
d) dieser Richtlinie. 

 
(6) Die Billigkeitsleistungen werden nur für pandemiebedingte besondere Härten ge-
währt, die nach dem 1. März 2020 entstanden sind. Der Förderzeitraum entspricht 
der Überbrückungshilfe III NRW bzw. der Überbrückungshilfe III Plus NRW gemäß 
der Richtlinien zur fortgesetzten Gewährung für kleine und mittelständische Unter-
nehmen 2021 („Überbrückungshilfe III NRW“ und „Überbrückungshilfe III Plus NRW“) 
und der Überbrückungshilfe IV gemäß der Richtlinien des Landes zur fortgesetzten 
Gewährung von Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen 
2022 („Überbrückungshilfe IV NRW“) in der jeweils geltenden Fassung. Die Entschei-
dung über die Gewährung einer Unterstützung steht ausschließlich im öffentlichen In-
teresse und begründet keine eigenen Rechte des antragstellenden Unternehmens.  
 



 

 

3a. Härtefallhilfe bei Schweinehaltung 
 
(1) Abweichend von Ziffer 2 Absatz 8 Satz 1 Buchstaben a bis c liegt bei Unterneh-
men einschließlich Soloselbständigen, welche zumindest auch die Haltung von 
Schweinen zum Gegenstand haben, eine pandemiebedingte besondere Härte und 
folglich eine Antragsberechtigung auch dann vor, soweit diese in den bestehenden 
Hilfsprogrammen nach Ziffer 2 Absatz 9 Buchstaben a und b nur aus dem Grund 
nicht antragsberechtigt sind, dass nicht nachgewiesen werden kann, dass der Um-
satzrückgang aus der Schweinehaltung ausschließlich Corona-bedingt ist. In diesem 
Fall muss zusätzlich zu den Voraussetzungen der Ziffer 3 Absatz 1 der Umsatzrück-
gang weit überwiegend Corona-bedingt sein. Der Vorrang des Einsatzes von liquiden 
Eigenmitteln nach Ziffer 3 Absatz 2 Satz 2 Variante 1 gilt nicht. 
 
(2) In Fällen des Absatzes 1 wird die Härtefallhilfe entsprechend dem jeweiligen be-
stehenden Hilfsprogramm so gewährt, als ob der Umsatzrückgang ausschließlich 
Corona-bedingt sei, jedoch in der Höhe nach Ziffer 5 beschränkt. Eine Förderung ist 
ausgeschlossen, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung der Härtefallhilfe ein Antrag 
in dem jeweiligen bestehenden Hilfsprogramm nicht mehr fristgemäß gestellt werden 
konnte. Soweit diese Richtlinien oder sonstige spezielle Rechtsregelungen nicht ent-
gegenstehen, finden die Richtlinien des bestehenden Hilfsprogramms nach Satz 1 
entsprechende Anwendung.  
 
(3) Anträge nach dieser Ziffer sind abweichend von Ziffer 4 Absatz 1 über das An-
tragsportal der Überbrückungshilfe (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de) zu 
stellen. Das Antragsportal der Überbrückungshilfe ist bis zum Abschluss des Förder-
verfahrens, insbesondere auch noch für die Schlussabrechnung, weiter zu nutzen. 
Bereits in den bestehenden Hilfsprogrammen gestellte oder bereits bewilligte, aber 
noch nicht bestandskräftig zurückgenommene oder widerrufene Überbrückungshilfe-
anträge können mit Zustimmung des Antragstellers mit Rückwirkung auf den Zeit-
punkt des dortigen Antrags als Antrag in der Härtefallhilfe berücksichtigt werden, so-
fern dieser auch den Verzicht auf die ursprünglich beantragte Überbrückungshilfe er-
klärt. Die Bewilligungsstelle kann eine Ausschlussfrist zur Zustimmung setzen. Even-
tuell erfolgte Abschlagzahlungen oder Bewilligungen werden auf die Härtefallhilfe an-
gerechnet und sind im Falle der Überzahlung unverzüglich zu erstatten. 
 
(4) Die Bewilligungsstelle soll über Anträge nach dieser Ziffer auf Grund ihres pflicht-
gemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel ohne Beteiligung 
der Härtefallkommission entscheiden. Die Härtefallkommission wird über die getroffe-
nen Verwaltungsentscheidungen nachrichtlich im Ganzen unterrichtet.  
 
(5) Die beihilferechtlichen Regelungen der Ziffer 9 bleiben unberührt. 
 
 
4. Zuständigkeit, Verfahren  
 
(1) Die Antragstellung hat durch einen prüfenden Dritten zu erfolgen. Der Antrag ist 
ausschließlich digital über das Webportal www.haertefallhilfen.de zu stellen und wird 
dort der zuständigen Bewilligungsstelle zugeordnet. Zuständige Bewilligungsstellen 
in Nordrhein-Westfalen sind die Bezirksregierungen. Die örtliche Zuständigkeit be-
stimmt sich nach dem Ort des zuständigen Finanzamtes. Bei Sachverhalten, die über 



 

 

einen Regierungsbezirk oder das Land hinausreichen, orientiert sich die örtliche Zu-
ständigkeit grundsätzlich an der Betriebsstätte bzw. dem Sitz der Geschäftsführung 
des Antragstellenden. Die zuständigen Bewilligungsstellen stellen sicher, dass der 
prüfende Dritte sein Einverständnis dazu erklärt hat, dass seine Eintragung im Be-
rufsregister der zuständigen berufsständischen Kammer nachgeprüft wird. 
 
(1a) Die Antragstellung auf Gewährung der Härtefallhilfe muss bis spätestens zum 
Ablauf des 15. Juni 2022 erfolgen. 
 
(2) Zur Identität und Erfassung der Antragsberechtigung des Antragstellenden sind 
im Antrag insbesondere die folgenden Angaben zu machen, für deren Richtigkeit der 
prüfende Dritte anhand geeigneter Unterlagen Sorge zu tragen hat: 

a) Name und Firma, 
b) Rechtsform, 
c) soweit vorhanden Handelsregisternummer, 
d) Steuernummer der antragstellenden Unternehmen und oder steuerliche Identi-

fikationsnummer der betroffenen natürlichen Personen, 
e) Geburtsdatum bei natürlichen Personen, 
f) zuständige Finanzämter, 
g) IBAN einer der bei einem der unter d) angegebenen Finanzämter hinterlegten 

Kontoverbindungen, 
h) Adresse des inländischen Sitzes der Geschäftsführung, oder, soweit kein in-

ländischer Sitz der Geschäftsführung vorhanden ist, Adresse der inländischen 
Betriebsstätte, 

i) Erklärung über etwaige mit dem Antragstellenden verbundene Unternehmen, 
j) Angabe der Branche des Antragstellenden anhand der Klassifikation der Wirt-

schaftszweige (WZ 2008), 
k) Im Falle von Soloselbstständigen und selbstständigen Angehörigen der Freien 

Berufe oder Land- und Forstwirten: Erklärung des Antragstellenden, im Haupt-
erwerb tätig zu sein, 

l) Überschreiten der Jahresumsatzschwelle der Antragstellenden im Jahr 2020 
von nicht mehr als 750 Mio. Euro bzw. der Angehörigkeit zu einer der genann-
ten von Schließungsanordnungen betroffenen Branchen, 

m) Angabe der Anzahl der Beschäftigten, 
n) Gründungsdatum des Unternehmens bzw. der selbständigen oder freiberufli-

chen Tätigkeit 
 
Darüber hinaus müssen sämtliche Nachweise und Angaben darüber erbracht wer-
den, dass die Voraussetzungen der Ziffer 3 Absatz 1 bis Absatz 6 vorliegen und hier-
durch eine Antragsberechtigung für den Antragsstellenden besteht. 
 
(3) Die Gründe, die für die Annahme einer pandemiebedingten besonderen Härte im 
Sinne von Ziffer 2 Absatz 8 sprechen, sind auf dem Antragsformular mittels geeigne-
ter Angaben, zum Beispiel einem Ablehnungsbescheid zu einem bestehenden Hilfs-
programm und einer ausführlichen Erläuterung der Gründe für eine nicht vorliegende 
Antragsberechtigung, darzulegen und gegebenenfalls nachzuweisen. Mit dem Antrag 
ist zudem nachzuweisen, dass sich die absehbare Bedrohung der wirtschaftlichen 
Existenz i. S. d. Ziffer 2 Absatz 8 ursächlich und ausschließlich aus den Auswirkun-
gen der Pandemiebekämpfung ableiten lässt. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn der Antragsteller in einer Branche tätig ist, die von staatlichen Schließungsan-
ordnungen betroffen ist oder wenn der Geschäftsbetrieb des Antragstellers durch 



 

 

Quarantänefälle oder Corona-Erkrankungen in der Belegschaft nachweislich stark 
beeinträchtigt ist, etwa weil aus diesem Grund Umsätze weggebrochen sind. Der prü-
fende Dritte prüft bei allen Anträgen die Angaben des Antragsstellers zur Begrün-
dung der Pandemiebedingtheit der absehbaren wirtschaftlichen Existenzgerfährdung 
auf Nachvollziehbarkeit und Plausibilität und nimmt die Angaben des Antragstellers 
und diesbezügliche Nachweise zu seinen Unterlagen. Auf Nachfrage der Bewilli-
gungsstelle legt der prüfende Dritte die Angaben des Antragstellers und die diesbe-
züglichen Nachweise der Bewilligungsstelle vor. 
 
(4) Bei der Antragstellung bestätigt der prüfende Dritte im Namen des Antragstellers 
auf Basis der aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertung für das Unternehmen, 
dass der Fortbestand des Unternehmens mit Gewährung einer Billigkeitsleistung aus 
der Härtefallhilfe NRW gesichert werden kann. Auf Anforderung der Bewilligungsstel-
len hat dies der prüfende Dritte im Namen des Antragstellers mittels geeigneter Un-
terlagen nachzuweisen. Dies kann zum Beispiel mit einer auf der betriebswirtschaftli-
chen Kalkulation beruhenden Prognose erfolgen, die aufzeigt, dass bei Gewährung 
einer Härtefallhilfe der Unternehmensfortbestand gesichert ist. Zudem bestätigt der 
prüfende Dritte, dass sich das Unternehmen in keinem laufenden Insolvenzverfahren 
befindet. Der prüfende Dritte macht i. S. d. Ziffer 5 Absatz 2 im Namen des Antrag-
stellenden alle erforderlichen Angaben zur Berechnung der möglichen Förderhöhe 
gemäß den Regelungen der Richtlinien zur fortgesetzten Gewährung Überbrü-
ckungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen 2021 („Überbrückungshilfe 
III NRW“ und „Überbrückungshilfe III Plus“) bzw. der Richtlinien zur fortgesetzten Ge-
währung Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen 2022 
(„Überbrückungshilfe IV NRW“) in der jeweils geltenden Fassung, das sind insbeson-
dere Angaben zu Umsätzen und entstandenen Fixkosten im Programmzeitraum.  
 
(5) Je Antragsteller ist nur eine Antragstellung möglich. Verbundene Unternehmen 
dürfen nur einen Antrag für alle verbundenen Unternehmen gemeinsam stellen. Solo-
selbständige und selbständige Angehörige der Freien Berufe können nur einen An-
trag stellen, unabhängig davon, wie viele Betriebsstätten sie haben. Dieses Konsoli-
dierungsgebot gilt nicht für Sozialunternehmen (gemeinnützige Unternehmen) im 
Sinne von Ziffer 2 Absatz 2. Auch im Falle von Sozialunternehmen (gemeinnützigen 
Unternehmen) müssen jedoch die beihilferechtlichen Vorgaben eingehalten werden. 
 
(6) Die Bewilligungsstelle legt die Anträge mit einem Entscheidungsvorschlag der 
Härtefallkommission vor. 
 
(7) Die Härtefällkommission kann nur durch die jeweils zuständige Bewilligungsstelle 
angerufen werden und nicht durch die Antragsstellenden oder Dritte. Die Härtefall-
kommission entscheidet nach Abwägung aller Gesichtspunkte, ob aufgrund der be-
sonderen Situation des Einzelfalles eine pandemiebedingte besondere Härte vorliegt 
und übermittelt ihre Entscheidung der zuständigen Bewilligungsstelle. Die Gründe 
werden im Sitzungsprotokoll schriftlich festgehalten. 
 
(8) Die zuständige Bewilligungsstelle bescheidet den Antrag in Ausübung fehlerfreien 
Ermessens, unter Berücksichtigung des Votums der Härtefallkommission und im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der 
Billigkeitsleistung besteht nicht. 
  



 

 

5. Höhe der Billigkeitsleistung  
 
(1) Die Höhe der Billigkeitsleistung im Förderzeitraum ist auf 150.000 Euro begrenzt. 
Anträge mit einem Antragsvolumen unterhalb einer Bagatellgrenze von 5.000 Euro 
sind nicht statthaft und werden ohne Befassung der Härtefallkommission abgelehnt. 
 
(2) Über die Höhe der Billigkeitsleistung entscheidet das Votum der Härtefallkomis-
sion. Der Entscheidungsvorschlag der Bewilligungsstelle soll einen konkret beziffer-
ten Vorschlag zur Höhe der Billigkeitsleistung enthalten. Dieser richtet sich, soweit 
dies möglich ist, in Grund und Höhe für den jeweiligen Leistungszeitraum nach den 
förderfähigen Tatbeständen und den übrigen Regelungen der Richtlinien zur fortge-
setzten Gewährung von Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unter-
nehmen 2021 („Überbrückungshilfe III NRW“ und „Überbrückungshilfe III Plus NRW“) 
und Richtlinien des Landes zur fortgesetzten Gewährung von Überbrückungshilfe für 
kleine und mittelständische Unternehmen 2022 („Überbrückungshilfe IV NRW“), je-
weils in der geltenden Fassung, das heißt nach den jeweils erstattungsfähigen Fix-
kosten.  
 
(3) Das jeweils zuständige Finanzamt wird über die Höhe der Zahlung informiert. 
Auszahlungen können nur auf die beim Finanzamt hinterlegte Kontoverbindung erfol-
gen.  
 
 
6. Prüfung des Antrages, Nachweis der Verwendung der Billigkeitsleistung, 
Schlussabrechnung 
 
(1) Die Bewilligungsstellen prüfen, ob die Voraussetzungen für die Gewährung der Bil-
ligkeitsleistung vorliegen sowie für deren Höhe, und fordern dafür soweit erforderlich 
weitere Unterlagen oder Auskünfte beim prüfenden Dritten, Antragstellenden oder dem 
Finanzamt an, und stimmen sich dabei soweit erforderlich mit weiteren Behörden, bei-
spielsweise mit der Finanzverwaltung, den zuständigen Stellen für IT-Sicherheit und 
dem Landeskriminalamt, ab. Insbesondere kann die Bewilligungsstelle die Angaben 
zur Identität und Antragsberechtigung des Antragstellenden sowie zur Berechnungs-
grundlage für die Ermittlung der Höhe der Härtefallhilfe mit den zuständigen Behörden, 
insbesondere den Finanzämtern, abgleichen. Die Bewilligungsstelle darf dazu die 
IBAN-Nummer des Antragstellenden mit Listen verdächtiger IBAN-Nummern, die ihr 
die Landeskriminalämter oder andere Stellen der öffentlichen Verwaltung zur Verfü-
gung stellen, abgleichen.  

 
(2) Die Billigkeitsleistung gilt mit der Auszahlung grundsätzlich als zweckentspre-
chend verwendet. Bei der Vermutung wahrheitswidriger Angaben muss die zweck-
entsprechende Verwendung nachgewiesen werden.  
 
(3) Nach Ablauf des Programmzeitraums legt der Antragstellende über den von ihm 
beauftragten prüfenden Dritten eine Schlussabrechnung über die von ihm empfange-
nen Leistungen vor. Zuviel gezahlte Leistungen sind zurückzufordern. Die Regeln der 
Schlussabrechnung und die in dieser vorzulegenden Dokumente und Erklärungen 
richten sich entsprechend nach der Richtlinie zur fortgesetzten Gewährung von Über-
brückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen 2021 („Überbrückungs-
hilfe III NRW“ und „Überbrückungshilfe III Plus NRW“) und der Richtlinien des Landes 
zur fortgesetzten Gewährung von Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische 



 

 

Unternehmen 2022 („Überbrückungshilfe IV NRW“) in der jeweils geltenden Fassung. 
Nachzahlungen sind im Rahmen der Schlussabrechnung ausgeschlossen.  
 
 
7. Weitere Bestimmungen  
 
(1) Sollten für einen Antragsstellenden im Nachhinein auf Grund sich ändernder Um-
stände bestehende Hilfesprogramme i. S. d. Ziffer 2 Absatz 9 greifen, so dass keine 
pandemiebedingte besondere Härte i. S. d. Ziffer 2 Absatz 8 vorliegt, sind die gemäß 
dieser Richtlinie gewährten Mittel unverzüglich zurückzuzahlen. In diesem Fall wide-
ruft die Bewilligungshörde den nach dieser Richtlinie erteilten Bewilligungsbescheid 
gemäß den geltenden verwaltungsverfahrensrechtlichen Vorgaben, insbesondere 
§ 49 Absatz 2 Nr. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW). 
 
(2) Es handelt sich um Leistungen aus öffentlichen Mitteln im Sinne des § 1 des Lan-
dessubventionsgesetzes NRW vom 24. März 1977 (GV. NW. 1977 S. 136) in der je-
weils geltenden Fassung in Verbindung mit dem Subventionsgesetz vom 29. Juli 
1976 (BGBl. I S. 2037) in der jeweils geltenden Fassung. Die Antragsangaben und 
Tatsachen, von denen die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewäh-
rung oder das Belassen der Billigkeitsleistung abhängig sind, sind subventionserheb-
lich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch. Subventionserhebliche Tatsachen werden 
im Antrag als solche benannt und die Kenntnisnahme von der Subventionserheblich-
keit durch den Antragsteller bestätigt. Bei vorsätzlichen oder leichtfertigen Falschan-
gaben müssen die Antragstellenden und/oder die prüfenden Dritten mit Strafverfol-
gung wegen Subventionsbetrugs rechnen. 
 
(3) Die Bewilligungsstelle prüft, ob die folgenden vom Antragssteller abzugebenden 
Erklärunge vorliegen:  

- Die Antragstellenden erklären, dass ihnen bekannt ist, dass die Bewilli-
gungsstelle von den Finanzbehörden Auskünfte einholen darf, soweit diese 
für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Erstattung, Weitergewäh-
rung oder das Belassen der Billigkeitsleistung erforderlich sind (§ 31a Ab-
gabenordnung). 

- Der Antragsteller hat ebenso zu erklären, dass er die Finanzbehörden von 
der Verpflichtung zur Wahrung des Steuergeheimnisses gegenüber den 
Bewilligungsstellen und den Strafverfolgungsbehörden befreit, soweit es 
sich um Angaben und Daten des Antragstellers handelt, die für die Gewäh-
rung der Härtefallhilfe von Bedeutung sind (§ 30 Abs. 4 AO). 

- Die Antragstellenden haben gegenüber der Bewilligungsstelle zuzustim-
men, dass diese die personenbezogenen Daten oder Betriebs- bzw. Ge-
schäftsgeheimnisse, die den Bewilligungsstellen im Rahmen des Antrags-
verfahrens bekannt geworden sind und die dem Schutz des verlängerten 
Steuergeheimnisses unterliegen, den Strafverfolgungs- oder Finanzbehör-
den mitteilen können, wenn Anhaltspunkte für einen Subventionsbetrug 
vorliegen oder soweit diese für die Besteuerung relevant sind (§ 93 AO). 

- Der Antragstellende bestätigt, dass er der Bewilligungsstelle und sonstigen 
zuständigen Behörden auf Verlangen die zur Aufklärung des Sachverhalts 
und Bearbeitung seines Antrags erforderlichen Unterlagen und Informatio-
nen unverzüglich zur Verfügung stellt. 

 



 

 

Die Bewilligungsstelle prüft, dass folgende weitere Erklärungen und Einwilligungen 
im Antrag abgegeben wurden:  
 

- Der Antragsteller versichert, dass er die Härtefallhilfe nicht mehrfach bean-
tragt hat und dies auch zukünftig nicht tun wird (mögliche Änderungsan-
träge ausgenommen) und entbindet die Steuerverwaltung, das sind konk-
ret die für den Antragssteller zuständigen Behörden, die über steuerrele-
vante Daten und Informationen zum Antragssteller verfügen, insoweit vom 
Steuergeheimnis. 

- Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf die 
Gewährung der Härtefallhilfe besteht. 

- Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass die als Härtefallhilfe bezogenen 
Leistungen steuerbar sind, nach allgemeinen steuerrechtlichen Regelun-
gen im Rahmen der Gewinnermittlung zu berücksichtigen sind und Anga-
ben zum Bezug der Härtefallhilfe den Finanzbehörden elektronisch über-
mittelt werden. 

- Der Antragstellende versichert, dass er die Antragsvoraussetzungen zur 
Kenntnis genommen und dass er alle Angaben nach bestem Wissen und 
Gewissen und wahrheitsgetreu gemacht hat. 

- Der Antragstellende verpflichtet sich, die Bewilligungsstelle von einer dau-
erhaften Einstellung des Geschäftsbetriebs bzw. Anmeldung der Insolvenz 
vor Erhalt der Billigkeitsleistung unverzüglich zu informieren. In diesem Fall 
ist die Härtefallhilfe zurückzuzahlen. 

 
Der Antragstellende erklärt zudem, dass  
 
1. geleistete Härtefallhilfen nicht in „Steueroasen“ entsprechend der aktuellen Län-
derliste (beinhaltet EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke 
sowie Jurisdiktionen mit einem nominalen Ertragsteuersatz von unter 9%) abfließen;  
 
2. in den nächsten fünf Jahren keine Lizenz- und Finanzierungsentgelte sowie Versi-
cherungsprämien in der Unternehmensgruppe an Unternehmen oder Betriebsstätten 
in Steueroasen entsprechend der aktuellen Länderliste entrichtet werden, und 

3. die tatsächlichen Eigentümerverhältnisse der Antragsteller durch Eintragung ihrer 
wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister (www.transparenzregister.de) 
im Sinne von § 20 Absatz 1 Geldwäschegesetz (GwG) offengelegt sind. Sofern die 
Mitteilungsfiktion des § 20 Absatz 2 GwG greift, weil die Angaben nach § 19 Abs. 1 Nr. 
1 - 4 GwG zu den wirtschaftlich Berechtigten aus einem in § 20 Abs. 2 Satz 1 GwG 
bezeichneten Register (Handelsregister, Partnerschaftsregister, Genossenschaftsre-
gister, Vereinsregister oder Unternehmensregister) elektronisch abrufbar sind, ist 
keine separate Eintragung in das Transparenzregister, jedoch die Beifügung des 
Nachweises über die wirtschaftlich Berechtigten aus dem anderen Register (z.B. Ge-
sellschafterliste aus dem Handelsregister) erforderlich. Die Pflicht zur Eintragung in 
das Transparenzregister besteht im Rahmen der Gewährung von Unterstützungsleis-
tungen auch für antragstellende Unternehmen, die nicht ausdrücklich vom Wortlaut 
des § 20 Absatz 1 GwG erfasst sind (z.B. ausländische Gesellschaften mit Betriebs-
stätte in Deutschland, nicht aber für eingetragene Kaufleute und Gesellschaften bür-
gerlichen Rechts). Für ausländische Gesellschaften gilt die Pflicht allerdings nicht, 
wenn sie entsprechende Angaben bereits an ein anderes Register eines Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union übermittelt haben.  



 

 

Wird im Nachgang festgestellt, dass diese Verpflichtungserklärung verletzt wurde, so 
sind die Härtefallhilfen vollumfänglich zurückzuzahlen. 

Die in Nr. 1 genannte Länderliste umfasst die EU-Liste der nicht kooperativen Länder 
und Gebiete für Steuerzwecke nach ECOFIN 26. Februar 2021 sowie Länder und Ge-
biete mit einem nominalen Ertragssteuersatz kleiner als 9 %. 

Die EU-Liste der nicht kooperativen Länder und Gebiete für Steuerzwecke nach ECO-
FIN 26. Februar 2021 enthält:  

Amerikanische Jungferninseln 
Amerikanisch-Samoa 
Anguilla 
Dominica  
Fidschi 
Guam 
Palau 
Panama 
Samoa 
Seychellen 
Trinidad und Tobago 
Vanuatu  
 
Länder mit einem nominalen Ertragsteuersatz kleiner als 9 % sind:  
 
Anguilla 
Bahamas 
Bahrain 
Barbados (bereits auf EU-Liste) 
Bermuda 
Britische Jungferninseln 
Guernsey 
Insel Man 
Jersey 
Kaimaninseln 
Marshallinseln 
Palau (bereits auf EU-Liste) 
Turkmenistan 
Turks- und Caicosinseln 
Vanuatu (bereits auf EU-Liste) 
Vereinigte Arabische Emirate 
 
(4) Zudem erklären die Antragstellenden, dass durch die Inanspruchnahme der Här-
tefallleistung der beihilferechtlich nach  

a) der „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ gegebenenfalls kumuliert mit 
der De-Minimis-Verordnung,  

b) den Regeln zur Gewährung einer Fixkostenhilfe nach der „Regelung 
zur Gewährung von Unterstützung für ungedeckte Fixkosten im Gel-
tungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit 
dem Ausbruch von COVID-19 („Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020“),  

 
unter Berücksichtigung der nach den jeweiligen Richtlinien zulässigen Kumulierun-
gen, jeweils zulässige Höchstbetrag zu keinem Zeitpunkt überschritten wurde.  



Darüber hinaus sind die unter den in Satz 1 genannten beihilfrechtlichen Regelungen 
erhaltenen Beihilfen im Antragsformular anzugeben.  

(5) Die Angaben im Antrag sind – soweit für die Bewilligung, Gewährung, Rückforde-
rung und Weitergewährung oder das Belassen der Hilfen von Bedeutung – subven-
tionserheblich i. S. d. § 264 des Strafgesetzbuches i. V. m. § 2 des Subventionsgeset-
zes vom 29. Juli 1976 (BGBI I S. 2037) und § 1 des Landessubventionsgesetzes NRW
vom 24. März 1977 (GV. NW. 1977 S. 136). Die subventionserheblichen Tatsachen
sind vor der Bewilligung einzeln und konkret zu benennen und eine Erklärung über die
Kenntnis dieser Tatsachen zu verlangen. Bei vorsätzlichen oder leichtfertigen Falsch-
angaben müssen die Antragstellenden und/oder die prüfenden Dritten mit Strafverfol-
gung wegen Subventionsbetrugs rechnen.

(6) Der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen sowie der Bundesrechnungshof
sind berechtigt, bei den prüfenden Dritten sowie den Antragstellenden Prüfungen
durchzuführen. Im begründeten Einzelfall steht dieses Recht auch dem Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie sowie von diesem beauftragten Dritten zu. Der Be-
willigungsstelle sind auf Verlangen erforderliche Auskünfte zu erteilen, Einsicht in Bü-
cher und Unterlagen sowie Prüfungen zu gestatten. Dieses Prüfungsrecht wird im
Zuwendungsbescheid aufgenommen.

8. Datenschutzrechtliche Bestimmungen

(1) Die Bewilligungsstellen prüfen, ob die Antragstellenden sich mit Antragstellung
damit einverstanden erklärt haben, dass zum Zwecke der Vorhabenprüfung und zur
Durchführung des Bewilligungsverfahrens die erforderlichen personenbezogenen An-
gaben (zum Beispiel Name, Anschrift) sowie die gegebenenfalls erforderlichen Anga-
ben zum Unternehmen und über die Höhe der Billigkeitsleistung in geeigneter Form
erfasst und an die am Bewilligungs- oder Prüfungsverfahren beteiligten Institutionen
zur Abwicklung des Programms weitergegeben werden können.

Ebenso prüfen die Bewilligungsstellen, ob die Antragstellenden ihre Zustimmung zur 
Übermittlung ihrer dem Steuergeheimnis unterliegenden und für die Antragsbearbei-
tung zweckdienlichen Daten von den jeweils zuständigen Finanzbehörden an die für 
ihn zuständige Bewilligungsstelle erteilt haben. 

Werden diese Einwilligung nicht erklärt oder im Nachgang widerrufen, führt dies 
dazu, dass keine Billigkeitsleistung gewährt werden kann und eine bereits bewilligte 
Leistung zurückgefordert wird.  

(2) Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die zustän-
dige Bewilligungsstelle. Weitere Informationen sind Rahmen der Verfahrensplattform
abgebildet.

9. Beihilfenrechtliche Einordnung

Billigkeitsleistungen nach dieser Richtlinie werden als Beihilfen gemäß und nach 
Maßgabe  



- der „Vierten Geänderten Regelung zur vorübergehenden Gewährung ge-
ringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland
im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 („Vierte Geänderte
Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“)“,

- nach der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 über die Anwendung der Art. 107
und 108 über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-Minimis-
Beihilfen und

- nach der „Regelung zur Gewährung von Unterstützung für ungedeckte Fix-
kosten im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusam-
menhang mit dem Ausbruch von COVID-19 („Bundesregelung Fixkosten-
hilfe 2020“)“

gewährt. 

10. Steuerrechtliche Hinweise

Die im Rahmen der Härtefallhilfe erhaltenen Hilfen sind als Betriebseinnahmen nach 
den allgemeinen ertragsteuerrechtlichen Regelungen im Rahmen der Gewinnermitt-
lung zu berücksichtigen. Umsatzsteuerrechtlich ist die „Härtefallhilfe NRW“ als echter 
Zuschuss nicht umsatzsteuerbar. Die Bewilligungsstelle informiert die Finanzbehör-
den elektronisch von Amts wegen über die einem Leistungsempfänger jeweils ge-
währte Billigkeitsleistung unter Benennung des Leistungsempfängers; dabei sind die 
Vorgaben der Abgabenordnung, Mitteilungsverordnung sowie etwaiger anderer steu-
errechtlicher Regelungen zu beachten. Für Zwecke der Festsetzung von Vorauszah-
lungen für die Jahre 2021 und 2022 sind Hilfen aus der Härtefallhilfe nicht zu berück-
sichtigen.  

11. Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Die Richtlinie tritt mit Wirkung vom 13. Mai 2020 in Kraft und am 31. Dezember 2025 
außer Kraft.  

Düsseldorf, den 18. Mai 2021 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung  
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 

gez. Prof. Dr. Andreas Pinkwart 


